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ZEITPLAN UND VERHANDLUNGSPROZESS:

• 26.10.2022: Legislativvorschläge vorgelegt

• 23.09.2025: EU-Einigung im Trilogverfahren („Wasserpaket“) erzielt

Streitpunkte: Ausnahmeregelungen, Delegierte Rechtsakte, Watchlist, Summenparameter für weitere Arzneistoffe

• 17.02.2026: EU-Rat nimmt Richtlinie förmlich an

AKTUELL: VORAUSSICHTLICH ENDE MÄRZ 2026 ENDGÜLTIGE ABSTIMMUNG IM EU-PARLAMENT

• 21.12.2027: Umsetzung in nationales Recht im Rahmen der Oberflächengewässerverordnung

• 22.12.2033: Einhaltung der Grenzwerte für verschärfte „alte“ Stoffe

• 22.12.2039: Einhaltung Grenzwerte für neu hinzugekommene Stoffe; in Ausnahmefällen Frist auf 2045 verlängerbar (in Abhängigkeit von 

Ausnahmen WRRL)

LEGISLATIVES VERFAHREN UND 

ZUKÜNFTIGE FRISTEN DER UQN-RICHTLINIE



INHALT / NEUERUNGEN

• Erweiterung der Liste prioritärer Stoffe für 

Oberflächengewässer um weitere Pflanzenschutzmittel sowie 

nicht relevante Metaboliten, Arzneimittel, Bisphenol-A und 

zahlreiche PFAS-Verbindungen

• 25 neue Einzelstoffe bzw. Summenparameter, inkl. Diclofenac

(0,04 µg/l Jahresmittelwert in Oberflächengewässern)

• bei 14 Stoffen strengere Grenzwerte

• Definition Begriff „Verschlechterung“ inkl. Ausnahmen

• Neue Methodik: Mikroplastik, antimikrobielle Resistenz

AUSWIRKUNGEN & AUSBLICK

• Technisch und finanziell herausfordernd für Wasserwirtschaft 

(z. B. Ausbau von KA) / Zusammenspiel mit KARL

• Politik gefordert: Augenmaß bei Umsetzung & Bereitstellung 

von Fördermitteln / greift EPR? 

• Änderungen auch bei der WRRL und der Grundwasser-RL 

VERSCHÄRFTE UMWELTQUALITÄTSNORMEN RICHTLINIE (UQN)

Oben: Eisvogel, © Benjamin Schäfer Wupperverband

Unten: Erftumbau Neuss Gnadental, © Erftverband



UQN FÜR PRIORITÄRE STOFFE IN OBERFLÄCHENGEWÄSSERN

Anhang I der Richtlinie 2008/105/EG

ANHANG I 2008/105/EG (1)

Verschärfte UQN: Einhaltung bis 22.12.2033



UQN FÜR PRIORITÄRE STOFFE IN OBERFLÄCHENGEWÄSSERN

Anhang I der RL 2008/105/EG

ANHANG I 2008/105/EG (2)

Verschärfte UQN: Einhaltung bis 22.12.2033



UQN FÜR PRIORITÄRE STOFFE IN OBERFLÄCHENGEWÄSSERN

Anhang I der RL 2008/105/EG

ANHANG I 2008/105/EG (3)

Verschärfte UQN: Einhaltung bis 22.12.2033

Neue UQN: Einhaltung bis 22.12.2039



INHALT / NEUERUNGEN

• Flussgebietsspezifische Schadstoffe sollen zukünftig für 

chemischen Zustand herangezogen werden 

• Definition des Begriffs Verschlechterung

• Zwei zusätzliche Ausnahmen:

• Kurzfristige vorübergehende Verschlechterungen

• Verlagerung der Verschmutzung ohne Erhöhung der 

Gesamtbelastung

AUSBLICK

• In RESourceEU Action Plan am 03.12.2025 Überprüfung der WRRL 

für Q2/2026 angekündigt

• Ziel: Vereinfachung und Notwendigkeit der Beseitigung möglicher 

Engpässe, um Kreislaufwirtschaft und Zugang zu kritischen 

Rohstoffen in der EU zu fördern und gleichzeitig die Umwelt und die 

menschliche Gesundheit zu schützen

GEÄNDERTE WASSERRAHMENRICHTLINIE (WRRL)

Oben: Renaturierung Viersen Fritzbruch Betriebsstelle Suechteln © Martin Hochbruck

Unten: Erftumbau Bergheim Kenten Vogelwäldchen © Erftverband


